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544 Die Lehre von: Begriff.

Da Hegel kein Beispiel des disjunctiven Schlusses gegeben hat
(wie er überhaupt mit Beispielen, wo sie am nöthigsten sind, oft am
meisten zurückhält), so brauche ich zu diesem Zwecke Kants berühmte
Lehre von Raum und Zeit. Alle Vorstellungen sind entweder An¬
schauungen oder Begriffe; nun sind Raum und Zeit keine Begriffe,
also sind Raum und Zeit Anschauungen. Alle Anschauungen sind ent¬

weder empirisch oder a priori, nun sind Raum und Zeit nicht empirische
Anschauungen, also sind sie Anschauungen a priori oder ursprüngliche
Anschauungen, Formen der Anschauung, d. h. anschauende Subjectivität.

Die Begriffsbestimmung gründet sich auf Begriffseintheilung,
wie Plato gelehrt und in der Form disjunctiver Schlüsse in Beispielen
ausgeführt hat, deren eines der Begriff des Sophisten war; darum
galt ihm auch die Begriffseintheilung als die Dialektik, in welcher

alle wahre Erkenntniß besteht (Phädrus).
Der durchgängig bestimmte Begriff ist der reale Begriff oder

das Object.

Einundzwanzig st es Capitel.

Die Lehre vom Begriff. B. Die Objektivität.

I. Ontologie und Kosmologie.
Alle Unmittelbarkeit ist vermittelt, und alles vermittelte Dasein

hat, wenn es perfect geworden ist, d. h. nach vollendeter und auf¬

gehobener Vermittlung, den Charakter des unmittelbaren Daseins: dies

sind zwei Grundlehren, welche Hegel nicht oft und nachdrücklich genug

einschärfen kann. Aus keinem anderem Grunde hat er die jacobische

Lehre vom unmittelbaren Wissen so oft und nachdrücklich bekämpft.
Was innerlich entwickelt, vollkommen bestimmt und vermittelt ist,

das ist nicht mehr in sich verschlossen, sondern es tritt hervor und nach

außen, es ist da, es erscheint, es ist nicht mehr bloß subjectiv, sondern

objectiv: dies gilt nunmehr vom Begriff, nachdem er seine Entwick-
lungsformen in Urtheil und Schluß durchlaufen hat? „Der Schluß

1 Vgl. mit der Lehre vom subjectiven Begriff Urtheil und Schluß meine

Logik. Abschn. III. Cap. VII. 8 142—166, S. 408-474, insbesondere die Lehre

vom Schluß ß 156-166. S. 448-474.


	-

